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2Das Befähigungszeugnis zum Zweiten technischen Schiffsoffizier schließt die Befähi-
gung zum Leiter der Maschinenanlage für Antriebsanlagen von weniger als 3 000 Kilo-
watt Leistung ein; ausgenommen sind Befähigungszeugnisse, die unter der Voraussetzung
des § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b ausgestellt werden.

(2) Für den technischen Schiffsdienst für Antriebsanlagen von weniger als 750 Kilo-
watt Leistung wird auf Antrag das Befähigungszeugnis über die Befähigung zum Schiffs-
maschinisten TSM erteilt.

(3) Für den technischen Schiffsdienst in einem besetzten Maschinenraum oder im
Bereitschaftsdienst in zeitweise unbesetzten Maschinenräumen mit einer Antriebsanlage
von 750 Kilowatt Leistung oder mehr auf der Unterstützungsebene werden auf Antrag
Befähigungsnachweise erteilt für die
1. Wachbefähigung Maschine TWB mit der Berechtigung, der Maschinenwache in be-

setzten Maschinenräumen anzugehören oder zum Bereitschaftsdienst in zeitweise un-
besetzten Maschinenräumen eingeteilt zu werden, und

2. Befähigung zum Vollmatrosen im Maschinenbereich TVM.

§ 39 Voraussetzungen für den Erwerb der Befähigungszeugnisse

(1) 1Für den Erwerb des Zeugnisses über die Befähigung zum Technischen Wach-
offizier TWO hat der Bewerber
1. den

a) Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Schiffs-
mechaniker,

b) Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung in einem nach § 3 Absatz 5 Satz 1
Nummer 1 anerkannten Ausbildungsberuf der Metall- oder Elektrotechnik, der
eine Ausbildung in der Metallbearbeitung nach Anlage 6 von mindestens 14 Wo-
chen sowie eine Vertiefung dieser Fachkunde durch die praktische Anwendung der
Ausbildungsinhalte während der Dauer der Berufsausbildung beinhaltet und den
Abschluss einer zugelassenen praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit als tech-
nischer Offiziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien für die Ausbildung von
technischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt vom 17.November 2020
(VkBl. 2020 S. 802) von mindestens zwölf Monaten,

c) Besitz eines Zeugnisses über die Abschlussprüfung Schiffsbetriebstechnischer Assis-
tent-Technik und den Abschluss einer zugelassenen praktischen Ausbildung und
Seefahrtzeit als technischer Offiziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien für die
Ausbildung von technischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt von mindes-
tens zwölf Monaten oder

d) Abschluss einer zugelassenen praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit als tech-
nischer Offiziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien für die Ausbildung von
technischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt von mindestens 18 Monaten,

2. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Ausbildung nach den Anforderungen der
Abschnitte A-III/1 und A-III/2, einschließlich des Abschnittes A-VI/4 Absatz 1 bis 3
des STCW-Codes an einer nach Landesrecht eingerichteten Ausbildungsstätte und

3. den den1 Besitz gültiger Befähigungsnachweise nach den Anforderungen der Ab-
schnitte A-VI/2 Absatz 1 bis 4 und A-VI/3 Absatz 1 bis 4 des STCW-Codes,

nachzuweisen. 2Im Falle des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe c kann Ausbildung und See-
fahrtzeit auch als schulrechtliches Praktikum oder in Form von Praxissemestern während
der Ausbildung an einer nach Landesrecht eingerichteten Ausbildungsstätte abgeleistet
werden. 3Der Bewerber hat im Falle des Satzes 2 ein Ausbildungsberichtsheft zu führen,
in dem der Leiter der Maschinenanlage oder ein befähigter Schiffsoffizier bestätigt, dass
während der vorgeschriebenen Seefahrtzeit mindestens sechs Monate lang unter der Auf-

1 Amtlicher Fehler.
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sicht des Leiters der Maschinenanlage oder eines befähigten Schiffsoffiziers Maschinen-
wachdienst geleistet und mit der Ausbildung an Bord die entsprechenden Anforderungen
des Abschnittes A-III/1 des STCW-Codes erfüllt wurden.

(2) 1Für den Erwerb des Zeugnisses über die Befähigung zum Zweiten technischen
Schiffsoffizier TZO hat der Bewerber eine Seefahrtzeit von mindestens zwölf Monaten in
derDienststellung als TechnischerWachoffizier TWOnachzuweisen. 2ZumZeitpunkt der
Antragstellung muss der Fortbestand der Befähigung nach § 53 nachgewiesen werden.

(3) 1Für den Erwerb des Zeugnisses über die Befähigung zum Leiter der Maschinen-
anlage TLM hat der Bewerber zusätzlich zu der Seefahrtzeit nach Absatz 2 eine weitere
Seefahrtzeit von mindestens zwölf Monaten in der Dienststellung als Zweiter technischer
Schiffsoffizier oder von 24 Monaten in der Dienststellung als Technischer Wachoffizier
nachzuweisen. 2Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss der Fortbestand der Befähigung
nach § 53 nachgewiesen werden.

(4) Für den Erwerb des Zeugnisses über die Befähigung zum Schiffsmaschinisten
TSM hat der Bewerber nachzuweisen
1. den

a) Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Schiffs-
mechaniker,

b) Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung in einem nach § 3 Absatz 5 Satz 1
Nummer 1 anerkannten Ausbildungsberuf der Metall- oder Elektrotechnik, der
eine Ausbildung in der Metallbearbeitung nach Anlage 6 von mindestens sieben
Wochen beinhaltet, und eine Seefahrtzeit im Maschinendienst von mindestens
sechs Monaten oder

c) Besitz eines nautischen Befähigungszeugnisses nach Teil 2 ausgenommen des Be-
fähigungszeugnisses nach § 29 Absatz 3 sowie eine Ausbildung in der Metall-
bearbeitung nach Anlage 6 von mindestens sieben Wochen und

und
2. den Abschluss einer Ausbildung nach den Anforderungen der Anlage 7 von in der

Regel einem halben Schulhalbjahr an einer nach Landesrecht eingerichteten Ausbil-
dungsstätte.

§ 40 Voraussetzungen für den Erwerb der Befähigungsnachweise

(1) 1Für den Erwerb des Befähigungsnachweises Wachbefähigung Maschine TWB
hat der Bewerber nachzuweisen
1. eine

a) Seefahrtzeit von mindestens sechs Monaten und eine Ausbildung in der Metall-
bearbeitung nach Anlage 6 von mindestens sieben Wochen oder den Besitz des
Zeugnisses über die Abschlussprüfung in einem nach § 3 Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 1 anerkannten Ausbildungsberuf der Metall- oder Elektrotechnik, der eine
Ausbildung in der Metallbearbeitung nach Anlage 6 von mindestens sieben Wo-
chen sowie eine Vertiefung der Fachkunde durch die praktische Anwendung der
Ausbildungsinhalte während der Dauer der Berufsausbildung beinhaltet, oder

b) Seefahrtzeit von mindestens zwei Monaten zusätzlich zu einer besonderen Ausbil-
dung oder einem zugelassenen Lehrgang, die eine Ausbildung in der Metall-
bearbeitung nach Anlage 6 von mindestens sieben Wochen beinhalten, und

2. die Befähigung nach Abschnitt A-III/4 des STCW-Codes.
2Die Seefahrtzeit und Ausbildung nach Satz 1 müssen sich auf die Aufgaben im Maschi-
nenwachdienst beziehen und unter der unmittelbaren Aufsicht eines Technischen Offi-
ziers oder eines anderen nach diesem Abschnitt befähigten Besatzungsmitgliedes, aus-
geführt werden. 3In Fällen von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a erfolgt der Nachweis der
Befähigung nach Satz 1 Nummer 2 durch eine Prüfung auf Antrag durch das Bundesamt
entsprechend Anlage 4. 4Das Bundesamt kann bei der Durchführung der Prüfung die Be-
rufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V. beteiligen.
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(2) Für den Erwerb eines Befähigungsnachweises zum Vollmatrosen im Maschinen-
bereich TVM hat der Bewerber nachzuweisen
1. einen vor dem 1. Juni 2014 nach deutschem Recht ausgestellten Matrosenbrief, das

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 38 Absatz 3 Nummer 1 oder
2. den Abschluss einer Ausbildung nach den Anforderungen des Abschnitts A-III/5 des

STCW-Codes zum Schiffsbetriebstechnischen Assistenten-Technik an einer nach
Landesrecht eingerichteten Ausbildungsstätte und eine vom Bundesamt zugelassene
praktische Ausbildung und Seefahrtzeit im Maschinenbereich auf Unterstützungs-
ebene von mindestens zwei Wochen.

Abschnitt 2. Elektrotechnischer Schiffsdienst

§ 41 Befähigungszeugnis und Befähigungsnachweis

Für den elektrotechnischen Schiffsdienst auf Schiffen mit einer Antriebsleistung von
750 Kilowatt oder mehr werden auf Antrag das Befähigungszeugnis über die Befähigung
zum Elektrotechnischen Schiffsoffizier ETO und der Befähigungsnachweis über die Be-
fähigung zum Schiffselektriker ESE erteilt.

§ 42 Voraussetzungen für den Erwerb des Befähigungszeugnisses und Befähi-
gungsnachweises

(1) Für den Erwerb des Zeugnisses über die Befähigung zum Elektrotechnischen
Schiffsoffizier ETO hat der Bewerber
1. den

a) Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Schiffs-
mechaniker und den Abschluss einer zugelassenen praktischen Ausbildung und
Seefahrtzeit als elektrotechnischer Offiziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien
für die Ausbildung von elektrotechnischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt
vom 5.Dezember 2018 (VkBl. 2018 S. 883) von mindestens sechs Monaten,

b) Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung in einem nach § 3 Absatz 5 Satz 1
Nummer 1 anerkannten Ausbildungsberuf der Elektrotechnik, der eine Ausbil-
dung in der Elektrofertigung und Metallbearbeitung nach Anlage 6a von mindes-
tens neun Wochen sowie eine Vertiefung dieser Fachkunde durch die praktische
Anwendung der Ausbildungsinhalte während der Dauer der Berufsausbildung be-
inhaltet und den Abschluss einer zugelassenen praktischen Ausbildung und See-
fahrtzeit als elektrotechnischer Offiziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien für
die Ausbildung von elektrotechnischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt in
der jeweils geltenden Fassung von mindestens sechs Monaten,

c) Besitz des Zeugnisses über den Abschluss einer Fachschulausbildung oder eines
Hochschul- oder Universitätsstudiums, die eine Ausbildung in der Elektroferti-
gung und Metallbearbeitung nach Anlage 6a von mindestens neun Wochen sowie
eine Vertiefung dieser Fachkunde durch die praktische Anwendung der Ausbil-
dungsinhalte während der Dauer des Studiums beinhalten und den Abschluss einer
zugelassenen praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit als elektrotechnischer Offi-
ziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien für die Ausbildung von elektrotech-
nischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt in der jeweils geltenden Fassung
von mindestens sechs Monaten, oder

d) Abschluss einer zugelassenen praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit als elektro-
technischer Offiziersassistent nach Maßgabe der Richtlinien für die Ausbildung
von elektrotechnischen Offiziersassistenten in der Seeschifffahrt von zwölf Mo-
naten,

2. den Abschluss einer mindestens zweijährigen Ausbildung nach den Anforderungen
des Abschnitts A-III/6, einschließlich des Abschnitts A-VI/4 Absatz 1 bis 3 des
STCW-Codes an einer nach Landesrecht eingerichteten Ausbildungsstätte und
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3. den Besitz gültiger Befähigungsnachweise nach den Anforderungen der Abschnitte
A-VI/2 Absatz 1 bis 4 und A-VI/3 Absatz 1 bis 4 des STCW-Codes

nachzuweisen.
(2) 1Im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe d können Ausbildung und See-

fahrtzeit auch als schulrechtliches Praktikum oder in Form von Praxissemestern während
der Ausbildung an einer nach Landesrecht eingerichteten Ausbildungsstelle abgeleistet
werden. 2Der Bewerber hat im Falle des Satzes 1 ein Ausbildungsberichtsheft zu führen,
in dem der Leiter der Maschinenanlage oder ein befähigter Schiffsoffizier bestätigt, dass
mit der Ausbildung an Bord die entsprechenden Anforderungen des Abschnitts A-III/6
des STCW-Codes erfüllt wurden.

(3) 1Inhaber eines Befähigungszeugnisses nach § 38 Absatz 1 erfüllen die Anforderun-
gen nach Absatz 1, wenn sie den Abschluss einer überbetrieblichen Ausbildung in der
Elektrofertigung nach Anlage 6a von mindestens sieben Wochen und eine Ausbildung
nach Abschnitt A-III/6 des STCW-Codes an einer nach Landesrecht eingerichteten Aus-
bildungsstätte nachweisen. 2Seeleute, die innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem 1. Juni
2014 eine Seefahrtzeit von mindestens zwölf Monaten in entsprechender Dienststellung
nachweisen, können auf Antrag ein Befähigungszeugnis zum Elektrotechnischen Schiffs-
offizier ETO erhalten, sofern die Voraussetzungen nach Nummer 2 und 3 einschließlich
des Nachweises über den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs in Betrieb und Unter-
haltung von elektrisch betriebenen Anlagen mit einer Spannung von mehr als 1 000 Volt
erfüllt sind.

(4) Für den Erwerb des Nachweises über die Befähigung zum Schiffselektriker ESE
hat der Bewerber nachzuweisen
1. den Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung in einem nach § 3 Absatz 5

Satz 1 Nummer 1 anerkannten Ausbildungsberuf der Elektrotechnik, der eine Aus-
bildung in der Elektrofertigung und Metallbearbeitung nach Anlage 6a von mindes-
tens neun Wochen sowie eine Vertiefung dieser Fachkunde durch die praktische
Anwendung der Ausbildungsinhalte während der Dauer der Berufsausbildung be-
inhaltet,

2. eine vom Bundesamt zugelassene praktische Ausbildung und Seefahrtzeit im elektro-
technischen Schiffsdienst von mindestens sechs Monaten auf Unterstützungsebene
und

3. die Befähigung nach Abschnitt A-III/7 des STCW-Codes.

Teil 4. Befähigungen im Gesamtschiffsbetrieb

§ 43 Befähigungsnachweis zum Schiffsmechaniker

(1) Für den Schiffsdienst auf der Unterstützungsebene im Gesamtschiffsbetrieb wird
nach Maßgabe des Abschnittes A-VII/2 in Verbindung mit Abschnitt A-II/5 und Ab-
schnitt A-III/5 des STCW-Codes auf Antrag der Befähigungsnachweis über die Be-
fähigung zum Schiffsmechaniker GSM nach der See-Berufsausbildungsverordnung er-
teilt.

(2) Für den Erwerb des Nachweises über die Befähigung zum Schiffsmechaniker
GSM hat der Bewerber nachzuweisen
1. den Besitz des Zeugnisses über die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Schiffs-

mechaniker und
2. den Besitz eines gültigen Befähigungsnachweises nach den Anforderungen des Ab-

schnittes A-VI/2 Absatz 1 bis 4 des STCW-Codes.
(3) Auszubildende zum Schiffsmechaniker können auf Antrag erhalten

1. nach erfolgreichem Abschluss der überbetrieblichen Ausbildung in der Brandabwehr
und Rettung sowie Gefahrenabwehr die Befähigungsnachweise Sicherheitsgrundaus-
bildung und Grundausbildung in der Gefahrenabwehr auf dem Schiff und
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2. nach bestandener Abschlussprüfung Teil 1 die Befähigungsnachweise Wachbefähi-
gung Brücke, Wachbefähigung Maschine und zum Führen von Überlebensfahrzeu-
gen und Bereitschaftsbooten.

Teil 5. Befähigungen im Schiffssicherheitsdienst und
in der Gefahrenabwehr

§ 44 Befähigungsnachweis hinsichtlich der grundlegenden Anforderungen an
die Sicherheit an Bord (Sicherheitsgrundausbildung)

(1) 1Für Seeleute, die in irgendeiner Funktion an Bord des Schiffes als Teil der Schiffs-
besatzung im Rahmen der Betriebsführung des Schiffes dauernd oder vorübergehend
mit zugewiesenen Aufgaben in den Bereichen Sicherheit oder Verschmutzungsverhütung
beschäftigt sind, wird auf Antrag der Befähigungsnachweis über eine Sicherheitsgrund-
ausbildung SGA erteilt. 2Unbeschadet der Verpflichtung des Kapitäns nach § 23 des See-
arbeitsgesetzes zur Sicherheitsunterweisung für alle Personen an Bord, die keine Fahrgäste
sind, muss ein Besatzungsmitglied, dem Aufgaben im Hinblick auf die Gewährleistung
der Schiffssicherheit und der Verhinderung von Umweltverschmutzung an Bord zu-
gewiesen werden sollen, Inhaber des Befähigungsnachweises über den Abschluss der
Sicherheitsgrundausbildung sein.

(2) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 1 Satz 1 muss der Bewer-
ber den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs nachweisen in
1. persönlichen Überlebenstechniken nach den Anforderungen der Tabelle A-VI/1-1

des STCW-Codes,
2. Brandverhütung und Brandbekämpfung nach den Anforderungen der Tabelle A-VI/

1-2 des STCW-Codes,
3. Grundlagen der Ersten Hilfe nach den Anforderungen der Tabelle A-VI/1-3 des

STCW-Codes und
4. persönlicher Sicherheit und sozialer Verantwortung nach den Anforderungen der Ta-

belle A-VI/1-4 des STCW-Codes.
(3) Für den Dienst auf Fischereifahrzeugen kann auf Antrag für Inhaber eines Befähi-

gungszeugnisses nach § 33 ein Befähigungsnachweis nach Absatz 1 ohne Bezugnahme auf
die Regel VI/1 der Anlage zum STCW-Übereinkommen erteilt werden.

§ 45 Befähigungsnachweise zum Führen von Überlebensfahrzeugen und Be-
reitschaftsbooten sowie schnellen Bereitschaftsbooten

(1) Für den Schiffsdienst auf Überlebensfahrzeugen und Bereitschaftsbooten wird auf
Antrag der Befähigungsnachweis über die Befähigung zum Führen von Überlebensfahr-
zeugen und Bereitschaftsbooten SÜB erteilt.

(2) 1Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 1 hat der Bewerber
nachzuweisen
1. eine Seefahrtzeit von mindestens sechs Monaten und
2. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs nach den Anforderungen des Abschnittes

A-VI/2 Absatz 1 bis 4 des STCW-Codes.
2Die Ausbildung nach Satz 1 Nummer 2 muss auch die Fachkunde im sicheren Umgang
mit Freifallrettungsbooten vermitteln.

(3) Für den Schiffsdienst auf schnellen Bereitschaftsbooten wird auf Antrag der Be-
fähigungsnachweis über die Befähigung zum Führen von schnellen Bereitschaftsbooten
SSB erteilt.

(4) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 3 hat der Bewerber nach-
zuweisen
1. den Besitz eines gültigen Befähigungsnachweises nach Absatz 1 und
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2. die Teilnahme an einem zugelassenen Lehrgang nach den Anforderungen des Ab-
schnittes A-VI/2 Absatz 7 bis 10 des STCW-Codes.

§ 46 Befähigungsnachweis zur Leitung von Brandbekämpfungsmaßnahmen

(1) Auf Antrag wird der Befähigungsnachweis zur Leitung von Brandbekämpfungs-
maßnahmen SLB erteilt.

(2) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 1 hat der Bewerber den
Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs nach den Anforderungen des Abschnittes
A-VI/3 Absatz 1 bis 4 des STCW-Codes unter besonderer Berücksichtigung von Orga-
nisation, Planung und Taktik bei der Durchführung von Brandbekämpfungsmaßnahmen
nachzuweisen.

§ 47 Befähigungsnachweis von Beauftragten für die Gefahrenabwehr auf dem
Schiff (Gefahrenabwehrbeauftragter)

1Für den Dienst als Beauftragter für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff wird auf An-
trag der Befähigungsnachweis Gefahrenabwehrbeauftragter SSO erteilt. 2Für den Erwerb
des Befähigungsnachweises nach Satz 1 hat der Bewerber nachzuweisen
1. die Erfüllung der Voraussetzungen für den Erwerb des Befähigungsnachweises über

eine Grundausbildung in der Gefahrenabwehr auf dem Schiff,
2. eine Seefahrtzeit von mindestens zwölf Monaten auf Schiffen, die dem ISPS-Code

unterliegen, und
3. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs nach den Anforderungen des Abschnittes

A-VI/5 des STCW-Codes.

§ 48 Befähigungsnachweise für Besatzungsmitglieder in der Gefahrenabwehr
auf dem Schiff (Grundausbildung in der Gefahrenabwehr)

(1) 1Für Seeleute wird auf Antrag der Befähigungsnachweis über eine Grundausbil-
dung in der Gefahrenabwehr SRTauf dem Schiff erteilt. 2Unbeschadet der Verpflichtung
des Kapitäns nach § 23 des Seearbeitsgesetzes zur Sicherheitsunterweisung müssen alle
Personen, die keine Fahrgäste sind, eine Einführungsunterweisung an Bord nach Ab-
schnitt A-VI/6 Absatz 1 des STCW-Codes durch den Beauftragten für die Gefahren-
abwehr auf dem Schiff oder ein anderes qualifiziertes Besatzungsmitglied erhalten, damit
sie befähigt sind,
1. Gefahren für die Sicherheit, einschließlich Bedrohungen durch Piraten oder andere

bewaffnete Überfälle, zu erkennen und zu melden,
2. die zu befolgenden Verfahren in einer Bedrohungslage zu kennen und
3. Aufgaben nach dem Gefahrenabwehrplan wahrzunehmen.

(2) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 1 Satz 1 muss der Bewer-
ber den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs nachweisen
1. nach den Anforderungen der Tabelle A-VI/6-1 des STCW-Codes (Befähigung in Be-

zug auf die Förderung des Bewusstseins für die Bedeutung der Gefahrenabwehr) und
2. nach den Anforderungen der Tabelle A-VI/6-2 des STCW-Codes (Befähigung von

Seeleuten mit spezifischen Aufgaben im Zusammenhang mit Angelegenheiten der
Gefahrenabwehr).
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Teil 6. Zusätzliche Befähigungen für den Schiffsdienst
auf besonderen Schiffstypen

Abschnitt 1. Befähigungen für den Schiffsdienst auf Tankschiffen

§ 49 Befähigungsnachweise für den Schiffsdienst auf Öltankschiffen und Che-
mikalientankschiffen

(1) Für Schiffsoffiziere und andere Besatzungsmitglieder, denen spezifische Aufgaben
und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Ladung oder den Ladungseinrich-
tungen auf Öltankschiffen und Chemikalientankschiffen zugewiesen sind, wird auf An-
trag der Befähigungsnachweis über eine Grundausbildung im Umschlag der Ladung von
Öltankschiffen und Chemikalientankschiffen ÖL-CHEM-G erteilt.

(2) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 1 hat der Bewerber zu-
sätzlich zum Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs Brandbekämpfungsmaßnahmen
nach den Anforderungen des Abschnitts A-V/1-1 Absatz 1 des STCW-Codes nach-
zuweisen
1. eine Seefahrtzeit von mindestens drei Monaten auf Öltankschiffen oder Chemikalien-

tankschiffen und ausreichende Kenntnisse nach den Anforderungen des Abschnittes
A-V/1-1 Absatz 1 des STCW-Codes oder

2. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs ÖL-CHEM-G nach den Anforderungen
des Abschnittes A-V/1-1 Absatz 1 des STCW-Codes.
(3) Für den Kapitän, den Leiter der Maschinenanlage, den Ersten Offizier, den Zwei-

ten technischen Schiffsoffizier und jedes weitere Besatzungsmitglied mit unmittelbarer
Verantwortung für das Laden und Löschen, die Ladungsfürsorge, den Ladungsumschlag,
das Reinigen von Tanks oder für sonstige ladungsbezogene Tätigkeiten auf Öltankschif-
fen wird auf Antrag der Befähigungsnachweis über eine Fortbildung im Umschlag der
Ladung von Öltankschiffen ÖL-F erteilt.

(4) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 3 hat der Bewerber nach-
zuweisen
1. zusätzlich zu der nach Absatz 2 erworbenen und aufrechterhaltenen Befähigung

a) eine Seefahrtzeit von mindestens drei Monaten auf Öltankschiffen oder
b) den Abschluss einer vom Bundesamt zugelassenen verkürzten Ausbildung als über-

zähliges Besatzungsmitglied auf Tankschiffen von mindestens einem Monat an
Bord von Öltankschiffen als überzähliges Besatzungsmitglied, in der mindestens
drei Lade- und drei Löschvorgänge durchgeführt worden und die Ausbildung in
einem zugelassenen Ausbildungsberichtsheft nach Maßgabe der Anleitung in Ab-
schnitt B-V/1 des STCW-Codes dokumentiert sind, und

2. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs ÖL-F nach den Anforderungen des Ab-
schnitts A-V/1-1 Absatz 2 des STCW-Codes.
(5) Für den Kapitän, den Leiter der Maschinenanlage, den Ersten Offizier, den Zwei-

ten technischen Schiffsoffizier und jedes weitere Besatzungsmitglied mit unmittelbarer
Verantwortung für das Laden und Löschen, die Ladungsfürsorge, den Ladungsumschlag,
das Reinigen von Tanks oder für sonstige ladungsbezogene Tätigkeiten auf Chemikalien-
tankschiffen wird auf Antrag der Befähigungsnachweis über eine Fortbildung im Um-
schlag der Ladung von Chemikalientankschiffen CHEM-F erteilt.

(6) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 5 hat der Bewerber nach-
zuweisen
1. zusätzlich zu der nach Absatz 2 erworbenen und aufrechterhaltenen Befähigung

a) eine Seefahrtzeit von mindestens drei Monaten auf Chemikalientankschiffen oder
b) den Abschluss einer vom Bundesamt zugelassenen verkürzten Ausbildung als über-

zähliges Besatzungsmitglied auf Tankschiffen von mindestens einem Monat an
Bord von Chemikalientankschiffen als überzähliges Besatzungsmitglied, in der
mindestens drei Lade- und drei Löschvorgänge durchgeführt worden und die Aus-
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bildung in einem zugelassenen Ausbildungsberichtsheft nach Maßgabe der Anlei-
tung in Abschnitt B-V/1 des STCW-Codes dokumentiert sind, und

2. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs CHEM-F nach den Anforderungen des
Abschnitts A-V/1-1 Absatz 3 des STCW-Codes.

§ 50 Befähigungsnachweise für den Schiffsdienst auf Flüssiggastankschiffen

(1) Für Schiffsoffiziere und andere Besatzungsmitglieder, denen spezifische Aufgaben
und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Ladung oder den Ladungseinrich-
tungen auf Flüssiggastankschiffen zugewiesen sind, wird auf Antrag der Befähigungsnach-
weis über eine Grundausbildung im Umschlag der Ladung von Flüssiggastankschiffen
GAS-G erteilt.

(2) Für denErwerb des Befähigungsnachweises nachAbsatz 1 hat der Bewerber zusätz-
lich zum Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs Brandbekämpfungsmaßnahmen nach
den Anforderungen des Abschnitts A-V/1-2 Absatz 1 des STCW-Codes nachzuweisen
1. eine Seefahrtzeit von mindestens drei Monaten auf Flüssiggastankschiffen und ausrei-

chende Kenntnisse nach den Anforderungen des Abschnittes A-V/1-2 Absatz 1 des
STCW-Codes oder

2. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs GAS-G nach den Anforderungen des
Abschnittes A-V/1-2 Absatz 1 des STCW-Codes.
(3) Für den Kapitän, den Leiter der Maschinenanlage, den Ersten Offizier, den Zwei-

ten technischen Schiffsoffizier und jedes weitere Besatzungsmitglied mit unmittelbarer
Verantwortung für das Laden und Löschen, die Ladungsfürsorge, den Ladungsumschlag,
das Reinigen von Tanks oder für sonstige ladungsbezogene Tätigkeiten auf Flüssiggas-
tankschiffen wird auf Antrag der Befähigungsnachweis über eine Fortbildung im Um-
schlag der Ladung von Flüssiggastankschiffen GAS-F erteilt.

(4) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 3 hat der Bewerber nach-
zuweisen
1. zusätzlich zu der nach Absatz 2 erworbenen und aufrechterhaltenen Befähigung

a) eine Seefahrtzeit von mindestens drei Monaten auf Flüssiggastankschiffen oder
b) den Abschluss einer vom Bundesamt zugelassenen verkürzten Ausbildung als über-

zähliges Besatzungsmitglied auf Tankschiffen von mindestens einem Monat an
Bord von Flüssiggastankschiffen als überzähliges Besatzungsmitglied, in der min-
destens drei Lade- und drei Löschvorgänge durchgeführt worden und die Ausbil-
dung in einem zugelassenen Ausbildungsberichtsheft nach Maßgabe der Anleitung
in Abschnitt B-V/1 des STCW-Codes dokumentiert sind, und

2. den Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs GAS-F nach den Anforderungen des Ab-
schnitts A-V/1-2 Absatz 2 des STCW-Codes.

Abschnitt 2. Befähigungen für den Schiffsdienst auf Schiffen,
die dem IGF-Code unterliegen

§ 50a Befähigungsnachweise für den Schiffsdienst auf Schiffen, die dem IGF-
Code unterliegen

(1) Für Kapitäne, Schiffsoffiziere und jedes weitere Besatzungsmitglied, die für spe-
zifische Sicherheitsaufgaben im Zusammenhang mit der sorgfältigen Behandlung und
der Verwendung von Brennstoffen sowie mit den diesbezüglichen Notfallmaßnahmen
an Bord von Schiffen, die dem IGF-Code unterliegen, verantwortlich sind, wird auf An-
trag der Befähigungsnachweis über eine Grundausbildung für den Schiffsdienst auf Schif-
fen, die dem IGF-Code unterliegen, IGF-G erteilt.

(2) Für den Erwerb des Befähigungsnachweises nach Absatz 1 hat der Bewerber
1. zusätzlich zum Abschluss eines zugelassenen Lehrgangs Brandbekämpfungsmaßnah-

men nach den Anforderungen des Abschnitts A-V/3 Absatz 1 des STCW-Codes den


